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Verwaltungsvorschriften

Richtlinie für die Gewährung 
 von Zuwendungen zur Förderung von  
kommunalen Hafenbaumaßnahmen in  

Schleswig-Holstein
Gl.Nr. 6605.21

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus
vom 24. Oktober 2019 – VIII 445 -

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration wird folgende Richtlinie erlassen:

Präambel

Eine leistungsfähige Hafenlandschaft ist Vorausset-
zung für das Funktionieren des Schiffsverkehrs und 
damit für den ökonomisch und ökologisch sinnvol-
len Transport von Gütern und Personen. Dieser ist 
von nationaler Bedeutung für die Wirtschaft, für die 
Umsetzung der Energiewende an Land wie auf See, 
die weitere Erforschung und Erlebbarkeit des Natur-
erbes Wattenmeer und für die logistische wie tou-
ristische Versorgung der Insel- und Halligwelt.

Die Realisierung dieser gesamtpolitischen Zielset-
zungen ist ohne Häfen nicht möglich. Für ein Bun-
desland wie Schleswig-Holstein, das sowohl die 
Schnittstellenverantwortlichkeit für die Verkehre 
nach Skandinavien und ins Baltikum als auch die 
besondere Herausforderung seiner geografischen 
Lage zwischen zwei Meeren hat, ist in die ange-
messene Entwicklung seiner Hafeninfrastruktur ein 
zentrales verkehrspolitisches Ziel.

Die Hafenförderung ermöglicht es, ressourcenscho-
nende Transport- und Logistikleistungen anbieten 
zu können, ebenso wie sie die ökologisch verant-
wortungsvolle Entwicklung des Offshore-Marktes 
und der Insel- und Halligversorgung  unterstützt. 
Die fortschreitende technische Entwicklung von 
LNG-Antrieben, schadstoffreduzierten Antriebskon-
zepten und Energieversorgungen unterstützt den 
ökologischen Vorteil des Verkehrsträgers und ver-
stärkt im Sinne einer nachhaltigen Transportkette 
das Erfordernis angemessener Infrastrukturen. 

Da Schleswig-Holstein auf Grund seiner geografi-
schen Lage in Deutschland und in Europa eine be-
sondere Bedeutung für die Schifffahrt als ressour-
censchonendem Verkehrsträger und wirtschaftliche 
Entwicklung der maritimen Wirtschaft hat, ist dem 
Ausbau der Hafeninfrastruktur weiterhin besonders 
Rechnung zu tragen. 

Die Förderung von kommunalen Hafenbaumaßnah-
men erfolgt im Rahmen des Landesprogramms 
Wirtschaft (LPW). Das LPW als wirtschaftspoliti-
sches Förderinstrument bildet den Rahmen für die 
Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) 
nach den jeweils geltenden Förderregeln der GRW.

Diese Richtlinie konkretisiert die Vorgaben der Aus-
wahl- und Fördergrundsätze von Projekten im Rah-
men des LPW (AFG LPW). Das LPW hat eine Lauf-
zeit bis Ende 2020 mit drei Auslaufjahren bis Ende 
2023.

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Schleswig-Holstein gewährt nach 
Maßgabe

– dieser Richtlinie,

– der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO), 

– des jeweils geltenden Koordinierungsrahmens 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung  der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), 

– der AFG LPW,

– der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung (Verordnung der EU-Kommission Num-
mer 651/2014 vom 17. Juni 2014, Amtsbl. 
EU L 187/1 vom 26. Juni 2014, in der jeweils 
geltenden Fassung), 

Zuwendungen für Investitionen in kommunalen 
Häfen. 

Hierzu zählen im Sinne dieser Richtlinie auch 
kommunale Anlege- und Umschlagstellen.

Mit der Förderung werden grundsätzlich die fol-
genden verkehrs-, umwelt-, struktur- und wirt-
schaftspolitischen Ziele verfolgt:

– die wirtschaftliche Nutzung der Häfen als Be-
standteil der öffentlichen Infrastruktur und da-
mit die Anbindung der gewerblichen Wirtschaft 
an die Wasserstraße sowie eines umwelt-
freundlichen Verkehrssystems zu verbessern,

– die Inanspruchnahme der Häfen durch den Gü-
ter- und Personenverkehr langfristig zu erhö-
hen,

– die Häfen in die Lage zu versetzen, ihre Leis-
tungsfähigkeit im Wettbewerb zu erhalten und 
zu stärken sowie die zunehmenden Verkehre 
aufzunehmen und

– Häfen und Hafenanlagen als Bindeglied zu den 
auf See entstehenden Windparks für den Bau 
und den Betrieb von Offshore-Windenergiean-
lagen zu errichten oder auszubauen.

1.2 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde (siehe Zif-
fer 7) entscheidet nach Maßgabe des Auswahl-
verfahrens des LPW nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
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2 Gegenstand der Förderung

Nach dieser Richtlinie können die folgenden öf-
fentlichen Infrastrukturen gefördert werden:

– Die Errichtung und die Modernisierung von An-
lagen der öffentlichen Hafeninfrastruktur; 
hierzu zählen insbesondere öffentliche Kaianla-
gen, Anlegebrücken und -rampen einschließ-
lich der jeweils erforderlichen Ausstattungen 
und Einrichtungen wie Dalben, Dalbenstege, 
Fender, Poller etc., Uferwände und –böschun-
gen, Schutzmolen sowie Gleisanlagen.

– Die Herrichtung und Befestigung öffentlicher 
Kai- und Umschlagsflächen zum Be- oder Ent-
laden bzw. zur Zwischenlagerung einschließ-
lich Beleuchtung.

– Die landseitige Anbindung an das öffentliche 
Straßen- und Schienennetz einschließlich der 
Sicherungstechnik und der Beleuchtung.

– Anlagen zur Ver- und Entsorgung der öffentli-
chen Hafeninfrastruktur (Strom- und Wasser-
versorgung, Oberflächen-, Schmutz- und Ab-
wasserentsorgung usw.) und zur Erschließung 
der nichtöffentlichen Hafengewerbeflächen.

– Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, insbe-
sondere auch zur landseitigen Stromversor-
gung der Schiffe.

– Anlagen zur Abwasserentsorgung der Schiffe, 
soweit sie dem Hafengebiet zuzuordnen sind. 

– Vertiefungen der Hafensohle, Zufahrten und 
Liegeplätze in Verbindung mit einem Hafen-
ausbau einschließlich Verbringung und Be-
handlung des Baggergutes.

– Hafensicherheitstechnische Anlagen.

– Ersatzinvestitionen in öffentlichen Häfen und 
von Anlege- und Umschlagstellen, die zur Auf-
rechterhaltung der Grundversorgung bzw. für 
die bedarfsgerechte Erhaltung von Fährverbin-
dungen zu den Inseln und Halligen funktions-
fähig gehalten werden müssen und zu einer 
nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes 
der Hafeninfrastruktur führen.

Nicht förderfähig sind Kosten im Zusammenhang 
mit nicht verkehrsbezogenen Aktivitäten. Insbe-
sondere nicht förderfähig sind industrielle Produk-
tionsanlagen, Büros und Geschäfte sowie Auf-
bauten wie z.B. Lager- oder Terminalgebäude so-
wie Kräne.

3 Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger

3.1 Antragsberechtigt sind die Trägerinnen und 
Träger von Projekten bzw. Vorhaben, die in Schles-
wig-Holstein umgesetzt werden. Als Trägerinnen 
und Träger werden vorzugsweise Gemeinden und 
Gemeindeverbände gefördert. Juristische Perso-
nen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, 

können mit kommunalen Trägern gleichbehandelt 
werden, wenn die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 
Abgabenordnung erfüllt sind und dies vom Fi-
nanzamt anerkannt ist. Trägerinnen oder Träger 
können auch natürliche und juristische Personen 
sein, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
sind. Zudem können juristische Personen mit Ge-
winnerzielungsabsicht förderfähig sein, wenn 
diese überwiegend im öffentlichen Auftrag han-
deln und eventuelle Gewinne aus der Investition 
für GRW-Zwecke einsetzen. Das Tätigkeitsgebiet 
muss sich dabei auf Fördergebiete der GRW be-
schränken. Sofern bei der Trägerin oder dem Trä-
ger Gewerbebetriebe beteiligt sind, muss der An-
teil der kommunalen bzw. steuerbegünstigten Be-
teiligten überwiegen. In diesem Fall ist eine 
Besicherung eventueller Haftungs- oder Rückfor-
derungsansprüche in geeigneter Form vorzuse-
hen. Bei der Auswahl der Gewerbebetriebe sind 
die vergabe- und beihilferechtlichen Vorschriften 
zu wahren.

3.2 Die Trägerin oder der Träger kann die Ausfüh-
rung, den Betrieb und die Vermarktung des Infra-
strukturprojektes sowie das Eigentum an dem In- 
frastrukturprojekt an natürliche oder juristische Per-
sonen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, 
unter folgenden Voraussetzungen übertragen:

– Die Förderziele der GRW werden gewahrt.

– Die Interessen der Trägerin oder des Trägers 
werden gewahrt, indem diese oder dieser aus-
reichenden Einfluss auf die Ausgestaltung des 
Projektes behält.

– Bei der Auswahl des Betreibers werden die ver-
gabe- und beihilferechtlichen Vorschriften ge-
wahrt.

– Die wirtschaftliche Aktivität der Betreiberin 
oder des Betreibers hat sich auf den Betrieb 
bzw. die Vermarktung der Infrastruktureinrich-
tung zu beschränken. Sie oder er darf die Infra-
struktureinrichtung nicht eigenwirtschaftlich 
nutzen.

3.3 Vor Bewilligung der Fördermittel sollte die Trä-
gerin oder der Träger des Infrastrukturvorhabens 
prüfen, ob und inwieweit die Einbindung privater 
Unternehmen Kosten- und/oder Zeitersparnisse 
bei der Erbringung der öffentlichen Infrastruktur-
leistung ermöglicht. Diese Prüfung sollte auf der 
Grundlage eines Interessenbekundungsverfahrens 
erfolgen.

3.4 Betreiberin oder Betreiber und Nutzerin oder 
Nutzer der öffentlichen Hafenanlagen dürfen we-
der rechtlich, wirtschaftlich noch personell ver-
flochten sein.

3.5 Der Träger dieser Maßnahmen ist in vollem 
Umfang für die bewilligungskonforme Durchfüh-
rung des Vorhabens verantwortlich und haftet 
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dementsprechend gegenüber dem Zuwendungs-
geber für den Fall einer etwaigen Rückforderung.

3.6 Bemessungsgrundlage für die Förderung sind 
die nachweisbaren zuwendungsfähigen Ausga-
ben, die unter Anlegung eines strengen Maßsta-
bes für eine sparsame, wirtschaftliche und zweck-
mäßige Erlangung des Zuwendungszwecks un-
mittelbar entstehen.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Trägerin bzw. der Träger hat die Notwen-
digkeit des Hafenbauvorhabens in Verbindung mit 
der verkehrlichen, strukturellen oder regionalen 
Bedeutung und den damit verbundenen Beschäf-
tigungseffekten darzustellen.

4.2 Die Trägerin bzw. der Träger hat nachzuweisen, 
dass sie bzw. er den Eigenanteil sowie die Folge-
kosten der Investition tragen kann.

4.3 Das geförderte Vorhaben muss allen interes-
sierten Nutzern zu gleichen und diskriminierungs-
freien Bedingungen zur Verfügung stehen. Die 
Förderung von Vorhaben, die nur einem Unterneh-
men zur Verfügung stehen oder nach den Maß-
gaben eines einzelnen Unternehmens errichtet 
werden, ist ausgeschlossen. Die Erteilung von 
Konzessionen oder Aufträgen für den Bau, die 
Modernisierung, den Betrieb oder die Anmietung 
einer durch eine Beihilfe geförderten Hafeninfra-
struktur durch Dritte erfolgt zu wettbewerblichen, 
transparenten, diskriminierungsfreien und aufla-
genfreien Bedingungen.

4.4 Antragstellern, die einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund einer Entscheidung der Europäi-
schen Kommission über die Rückzahlung einer 
Beihilfe nicht Folge geleistet haben, kann erst eine 
Förderung gewährt werden, wenn der Rückforde-
rungsbetrag zurückgezahlt worden ist.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird im Wege der Projektför-
derung als Anteilfinanzierung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses gewährt. 

5.2 Zuwendungsfähig sind Ausgaben der Trägerin-
nen oder Träger, soweit sie ursächlich im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben stehen, die zur 
Durchführung unbedingt erforderlich sind und den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit entsprechen. 

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehören 
insbesondere

– die Kosten für die Baureifmachung des Grund-
stückes einschließlich dem Abbruch von Ge-
bäuden und Anlagen und der Kampfmittelbe-
seitigung,

– die Kosten für die Ausbaggerung der Wasser-
flächen einschließlich Verbringung und gege-
benenfalls Behandlung des Baggergutes,

– Baukosten,

– Baunebenkosten (Honorare für Architekten 
und Ingenieure nach der HOAI, soweit sie für 
die projektbezogene Planung, Entwurfsgeneh-
migung, Baubetreuung, Bauleitung etc. anfal-
len)*),

– sonstige Nebenkosten (z.B. Projektmanage-
mentkosten, Kosten für Gutachter und Sach-
verständige), soweit sie dem Vorhaben unmit-
telbar zuzuordnen sind,

– Auslagen und Gebühren für Genehmigungen 
und Planfeststellung, sofern für die Trägerin-
nen und Träger nach dem Verwaltungskosten-
gesetz des Landes Schleswig-Holstein keine 
Gebührenfreiheit besteht,

– Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach den naturschutzrechtlichen Vorschriften 
(ohne Grunderwerb),

– Kosten für die Beseitigung von Altlasten im 
Rahmen der Wiederherrichtung von brachlie-
gendem Industrie- und Gewerbegelände, so-
weit sie behördlich vorgeschrieben sind und 
vom Verursacher nachweislich nicht getragen 
werden können.

5.3 Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere 
Ausgaben für

– Grunderwerb einschließlich Nebenkosten,

– Oberflächenbefestigung für Lagerflächen und 
–hallen,

– Eigenleistungen der kommunalen Maßnahme-
trägerin und des kommunalen Maßnahmeträ-
gers (z.B. Planungs- und Bauleitungsleistungen 
sowie sonstige Leistungen der kommunalen 
Verwaltung und Eigenbetriebe),

– Eigenleistungen von natürlichen oder juristi-
schen Personen, sofern ihnen die Ausführung 
des Infrastrukturprojektes nach Ziffer 3.2 
übertragen wurde,

– Beiträge/Gebühren für den Anschluss an das 
Energie-, Wasser- und Abwassernetz,

– Hafen- und Kaigebühren sowie sonstige Ent-
gelte,

– Bauleitplanung,

– Finanzierungskosten,

– Bußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten,

– Abnahmen, Einweihungen u.ä.,

– Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) als Vorsteuer abziehbar ist.

*) Die Entscheidung des EUGH vom 4. Juli 2019 (- 
C - 377/17 -) zu den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI ist zu berücksichtigen.
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5.4 Projekte mit zuwendungsfähigen Ausgaben 
von weniger als 150.000 Euro werden grundsätz-
lich nicht gefördert.

5.5 Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden für 
kommunale Hafenbauvorhaben im Rahmen einer 
baufachlichen Prüfung gemäß den „Baufachlichen 
Ergänzungsbestimmungen“ (ZBau) ermittelt 
(Nummer 6 der VV, VV-K zu § 44 LHO). Ist nur 
ein Teil als öffentliche Hafeninfrastruktureinrich-
tung zu bewerten, werden auch nur die auf diesen 
Teil entfallenden Kosten als zuwendungsfähig an-
erkannt.

5.6 Die Dauer der Zweckbindung beträgt regelmä-
ßig 15 Jahre.

5.7 Förderquote

Die Förderung aus Mitteln der GRW beträgt grund-
sätzlich bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten. 

Das Land kann mit bis zu 90 Prozent fördern, 
wenn mindestens eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt ist:

a) die geförderte Infrastrukturmaßnahme wird im 
Rahmen einer interkommunalen Kooperation 
durchgeführt oder

b) die geförderte Infrastrukturmaßnahme fügt 
sich in eine regionale Entwicklungsstrategie 
ein oder

c) Altstandorte (Industrie-, Gewerbe-, Konver- 
sions- oder Verkehrsbrachflächen) werden re-
vitalisiert.

Der Förderhöchstbetrag wird durch die Differenz 
zwischen den förderfähigen Kosten und dem Be-
triebsgewinn (Wirtschaftlichkeitslücke) bestimmt. 
Dazu ist der Betriebsgewinn ex ante von den för-
derfähigen Kosten auf der Basis begründeter Vo- 
rausberechnungen oder über einen Rückforde-
rungsmechanismus abzuziehen.

Für die Bestimmung des Förderhöchstsatzes ge-
mäß Teil II B Ziffer 3.1.1 des GRW-Koordinie-
rungsrahmens sind folgende zusätzliche Bestim-
mungen zu beachten, damit eine Freistellung von 
der Pflicht zur Anmeldung der Beihilfe gemäß Ar-
tikel 56 b AGVO gegeben ist:

Die Beihilfeintensität darf nicht höher sein als

– 90 Prozent der förderfähigen Kosten, wenn die 
gesamten beihilfefähigen Kosten des Vorha-
bens bis zu 20 Millionen Euro betragen;

– 80 Prozent (in C-Fördergebieten 85 Prozent) 
der förderfähigen Kosten, wenn die gesamten 
beihilfefähigen Kosten des Vorhabens über  
20 Millionen Euro und bis zu 50 Millionen Euro 
betragen;

– 60 Prozent (in C-Fördergebieten 65 Prozent) 
der förderfähigen Kosten, wenn die gesamten 
beihilfefähigen Kosten des Vorhabens über  

50 Millionen Euro und bis zu dem in Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe ee AGVO festgelegten Be-
trag betragen.

Bei Beihilfen in Höhe von nicht mehr als fünf Mil-
lionen Euro (bei Seehäfen) bzw. zwei Millionen 
Euro (bei Binnenhäfen) ist der Nachweis der Wirt-
schaftlichkeitslücke nicht erforderlich, sofern der 
Gesamtbetrag aus öffentlichen Mitteln maximal 
80 Prozent der förderfähigen Kosten beträgt.

Eine Fördergebietsübersicht der GRW findet sich 
in Anlage III der AFG SH.

Eine angemessene Eigenbeteiligung der Antrag-
stellerin oder des Antragstellers von mindestens 
10 Prozent ist - unabhängig von der Herkunft der 
Fördermittel - unabdingbar.

Eine Kumulierung der nach dieser Richtlinie ge-
währten Förderung mit anderen staatlichen Bei-
hilfen für dieselben, sich teilweise oder vollstän-
dig überschneidenden beihilfefähigen Kosten ist 
zulässig, sofern die genannten Höchstbeträge für 
die Investitionsbeihilfen nicht überschritten wer-
den (vergleiche Artikel 8 Ziffer 3 AGVO).

5.8 Sollten Träger, Betreiber und Eigentümer der 
Infrastrukturmaßnahme auseinanderfallen, ist 
eine Regelung zur Wertabschöpfung zu verankern, 
die sicherstellt, dass etwaige Gewinne oder Vor-
teile beim Träger und/oder Betreiber und/oder Ei-
gentümer der Infrastruktur abgeschöpft werden 
und nach Abzug der Aufwendungen nach Ablauf 
der Bindungsfrist an den Zuwendungsgeber ab-
geführt werden.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Im Hinblick auf die Förderung aus dem LPW un-
terliegen die geförderten Projekte einer ständigen 
Begleitung und Bewertung anhand finanzieller 
und materieller Indikatoren.

Die Antragstellung beinhaltet das Einverständnis, 
dass alle im Zusammenhang mit der Förderung 
bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungs-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle auf 
Datenträger gespeichert und von ihnen oder in 
ihrem Auftrag von wissenschaftlichen Einrichtun-
gen oder Einrichtungen des Landes Schles-
wig-Holstein, des Bundes oder der Europäischen 
Union für Zwecke der Statistik und der Erfolgs-
kontrolle über die Wirksamkeit des Förderpro-
gramms ausgewertet und Auswertungsergebnisse 
veröffentlicht werden.

Alle Förderungen aus dem Landesprogramm Wirt-
schaft (EFRE-, GRW-, Landesförderungen) werden 
in elektronischer Form u.a. auf der Internetseite 
des Landes unter http://www.schleswig-holstein.
de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/
landesprogramm_Wirtschaft.html veröffentlicht. 
Die Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs 
Monate aktualisiert. Mit Annahme der Zuwen-
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dung erklärt der Begünstigte gleichzeitig das Ein-
verständnis zur Aufnahme in die öffentliche Liste 
der Vorhaben des LPW. Förderungen über 
500.000 Euro werden gemäß Artikel 9 und mit 
den im Anhang III der AGVO genannten Angaben 
in einem gesonderten Beihilfe-Verzeichnis in elek-
tronischer Form veröffentlicht.

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich mit 
der Annahme der Zuwendung, die Förderung aus 
dem LPW sowie die anteilige Kofinanzierung aus 
der GRW in geeigneter Weise zu kommunizieren. 
Auf Druckerzeugnissen, Internetseiten, Presse-
meldungen etc., die über das geförderte Projekt 
unterrichten, ist auf die Förderung – soweit mög-
lich getrennt nach Fördermitteln – unter Verwen-
dung des LPW-Signets hinzuweisen. Für die För-
derung von Infrastrukturprojekten aus der GRW 
gilt der Beschluss des GRW-Unterausschusses 
vom 24. Januar 2017. Weitere Informationen un-
ter www.schleswigholstein.de/lpw.

7 Verfahren

7.1 Soweit die Förderung aus Mitteln des Landes-
programms Wirtschaft erfolgen soll, ist die Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) die zu-
ständige Bewilligungsstelle. Nach der Bereitstel-
lung durch die IB.SH sind die im Internet 
angebotenen Antragsformulare online auszufüllen 
und in unterschriebener Fassung dreifach bei der 
IB.SH einzureichen. Beizufügen sind prüffähige, 
den Anforderungen der Förderrichtlinie entspre-
chende Unterlagen nach Ziffer 4.1.1 AFG LPW.

Mit der Beratung vor Antragstellung, der Durch-
führung des Bewilligungsverfahrens und der Ab-
wicklung der Projekte innerhalb des LPW ist die 
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) be-
auftragt.

Das Verfahren zur Bewertung von Förderfähigkeit 
und Förderwürdigkeit des Förderantrages richtet 
sich nach den AFG LPW in der jeweils geltenden 
Fassung.

7.2 Die Angaben im Antrag, in den sonstigen ein-
zureichenden Unterlagen sowie im Zuwendungs-
bescheid sind subventionserheblich im Sinne der 
Strafvorschriften zum Subventionsbetrug (§ 264 
StGB) und des Landessubventionsgesetzes. Än-
dern sich subventionserhebliche Tatsachen, ist 
dies der IB.SH oder dem MWVATT unverzüglich 
mitzuteilen.

7.3 Dem Antrag sind zusätzlich die zur Prüfung 
des Bauprogramms erforderlichen Unterlagen 
(insbesondere eine technische Vorplanung) ent-
sprechend der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) beizufügen.

An der technischen Vorplanung von Bauvorhaben 
ist das nach § 2 der Landesverordnung über die 
Errichtung des Landesamtes für Küstenschutz, 

Nationalpark und Meeresschutz vom 21. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 633) zuständige 
Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz (LKN) als fachlich zuständige tech-
nische staatliche Verwaltung für die Aufgaben im 
Sinne der „Baufachlichen Ergänzungsbestimmun-
gen“ zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Abs. 1 LHO (ZBau) rechtzeitig zu beteiligen.

Nach der Prüfung des Bauprogramms sind dem 
zuständigen LKN die Unterlagen nach Ziffer 5 
ZBau mit einer Entwurfsplanung entsprechend 
der HOAI zur baufachlichen Prüfung vorzulegen.

Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage der bau-
fachlichen Stellungnahme nach Ziffer 6 ZBau.

7.4 Mit dem Vorhaben darf nicht vor Erteilung des 
Zuwendungsbescheides begonnen werden. Eine 
Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn, 
die keinen Rechtsanspruch auf eine spätere För-
derung begründet, kann in Ausnahmefällen unter 
Begründung des Erfordernisses bei der Investi- 
tionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) schriftlich 
beantragt werden. Das Finanzierungsrisiko trägt 
der Antragsteller. Beginn der Maßnahme ist ent-
weder

a) der Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages 
oder

b) der Beginn der Bauarbeiten für das Vorhaben 
oder

c) die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur 
Bestellung von Ausrüstung oder

d) eine andere Verpflichtung, die das Vorhaben 
unumkehrbar macht.

Der früheste der vorgenannten Zeitpunkte ist 
maßgebend. Der Kauf von Grundstücken und Vor-
arbeiten wie die Einholung von Genehmigungen 
und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeits-
studien gelten nicht als Beginn der Maßnahme. 
Bei Baumaßnahmen gelten Planung und Boden-
untersuchung sowie sonstige vorbereitende Maß-
nahmen einschließlich Planungs- und Beratungs-
leistungen nicht als Beginn der Maßnahme.

Der Antrag muss mindestens die folgenden An-
gaben enthalten: 

a) Name und Größe des Unternehmens,

b) Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des 
Beginns und des Abschlusses,

c) Standort des Vorhabens,

d) die Kosten des Vorhabens,

e) Art der Beihilfe (z.B. Zuschuss, Kredit, Garan-
tie, rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzufüh-
rung) und Höhe der für das Vorhaben benötig-
ten öffentlichen Finanzierung.
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7.5 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis und 
die Prüfung der Verwendung und die gegebenen-
falls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendungen gelten die VV/VV-K zu § 44 LHO in 
Verbindung mit den entsprechenden Regelungen 
des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 
a LVwG), soweit nicht in dieser Richtlinie Abwei-
chungen zugelassen worden sind, sowie die Be-
stimmungen der Europäischen Kommission. 

7.6 Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder 
liegen besondere landespolitische Interessen vor, 
können gegebenenfalls vom MWVATT im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium Ausnahmen 
zugelassen werden.

8 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2015 in Kraft. Die Richtlinie für die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von kommuna-
len Hafenbaumaßnahmen vom 20. Juni 2012 
(Amtsbl. Schl.-H. S. 563) ist mit Ablauf des  
31. Dezember 2014 außer Kraft getreten.

Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum 
Zeitpunkt des Auslaufens der AGVO zuzüglich ei-
ner Anpassungsperiode von sechs Monaten, mit-
hin bis zum 30. Juni 2021 befristet. Sollte die 
zeitliche Anwendung der AGVO ohne die Beihilfe-
regelung betreffende relevante inhaltliche Verän-
derungen verlängert werden, verlängert sich die 

Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber 
nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus. 

Sollte die AGVO nicht verlängert und durch eine 
neue AGVO ersetzt werden, oder sollten relevante 
inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO 
vorgenommen werden, wird eine den dann gel-
tenden Freistellungsbestimmungen entspre-
chende Nachfolge-Förderrichtlinie bis mindestens 
31. Dezember 2023 in Kraft gesetzt werden. 
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Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus 
dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die 

Träger der öffentlichen Schulen  
„Landesprogramm DigitalPakt SH –  

Öffentliche Schulen“ 
- Berichtigung -*)

Die Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem 
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Träger der 
öffentlichen Schulen „Landesprogramm DigitalPakt 
SH – Öffentliche Schulen“ vom 18. September 
2019 (Amtsbl. Schl.-H. S. 928) wird wie folgt be-
richtigt:

1. In Ziffer 6.3 Satz 3 werden nach den Worten 
„gemäß § 12“ die Worte „Abs. 3“ ergänzt.

2. In Ziffer 6.3 Satz 4 wird das Wort „gelegenen“ 
durch das Wort „belegenen“ ersetzt.
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*) Berichtigt Bek. vom 18. September 2019,  
Gl.Nr. 6642.39

Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1  
der Neunten Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren 

- 9. BImSchV) 

Bekanntmachung des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Abteilung Technischer  
Umweltschutz, Regionaldezernat Mitte,
vom 23. Oktober 2019 – LLUR – G 20/2018/031-034 -

Die Windwärts Energie GmbH, Hanomaghof 1, 
30449 Hannover, hat mit Datum vom 1. Juli 2015 
und 28. Juni 2018, zuletzt ergänzt am 20. Juni 
2019, beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume vier Genehmigungen nach § 4 
BImSchG beantragt. Beabsichtigt ist die Errichtung 
und der Betrieb von drei Windkraftanlagen des Typs 
Vestas V 126 mit einer Nabenhöhe von 137 Meter, 
einem Rotordurchmesser von 126 Meter und einer 
Leistung von je 3,6 MW sowie einer Windkraftan-
lage des Typs Vestas V 136 mit einer Nabenhöhe 
von 112 Meter, einem Rotordurchmesser von  
136 Meter und einer Leistung von 4,2 MW.

Die Vorhaben sollen auf folgenden Grundstücken 
realisiert werden:

WEA 1:  25557 Thaden, Gemarkung Thaden,  
Flur 1, Flurstück 59/1

WEA 2:  25557 Thaden, Gemarkung Thaden,  
Flur 1, Flurstück 58

WEA 3:  25557 Thaden, Gemarkung Thaden,  
Flur 1, Flurstück 55/3

WEA 4:  25557 Bendorf, Gemarkung Bendorf,  
Flur 3, Flurstück 5

Mit Bekanntmachung vom 15. Juli 2019 wurde die 
Durchführung eines Erörterungstermins für den  
21. November 2019 in der alten Schule, Schul-
straße 2 in 25557 Thaden, angekündigt.

Gegen das geplante Vorhaben sind keine Einwendun-
gen erhoben worden. Das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, Abteilung 
Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Mitte, 
hat daher gemäß § 12 Abs. 1 der 9. BImSchV ent-
schieden, dass der Erörterungstermin nicht durch-
geführt wird. 
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Bekanntmachungen
- Landesbehörden -


